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Die 2. Sitzung des Rates der Stadt Hamminkeln (IX. Wahlperiode) findet statt am 
 

Mittwoch, dem 02.07.2014, 16:00 Uhr 
 
im Ratssaal des Rathauses, Brüner Straße 9, 46499 Hamminkeln 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 
. ZUR GESCHÄFTSORDNUNG 

a) Bestellung eines Schriftführers / einer Schriftführerin 
b) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
c) Feststellung der Tagesordnung 
d) Feststellung von Ausschließungsgründen 
 

. ÖFFENTLICHER TEIL 
 

1. Wahl der Vertretung der Stadt Hamminkeln am 25. Mai 2014 
hier: Wahlprüfung 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0094 - 
 

2. Wahlen zu den Ausschüssen 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0080 - 
 

3. Verteilung der Ausschussvorsitze 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0081 - 
 

4. Wahl von Vertretern der Stadt in Gremien von Drittorganisationen 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0082 - 
 

5. Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an den SGB II - Leistungen zwischen dem Kreis 
Wesel und den kreisangehörigen Kommunen 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0090 - 
 

6. Spielplatzkonzept 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0097 - 
 

7. Mitteilungen und Anfragen 
 

  
 
. NICHTÖFFENTLICHER TEIL 

 
1. Beendigung der Amtszeit des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln 

- Vorlagen-Nr.: 2014/0091 - 
 

2. Bestellung eines Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln und zwei Stellver-
treter 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0092 - 
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3. Auftragsvergabe über Beratungsleistungen (rechtlich, wirtschaftlich, steuerlich) zur 

Entscheidungsvorbereitung über mögliche alternative Organisationsformen insbe-
sondere im Bereich der Abwasserwirtschaft 
- Vorlagen-Nr.: 2014/0063 - 
 

4. Mitteilungen und Anfragen 
 

 
 
 
 
Hamminkeln, den 18.06.2014 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
 
 
 
- Schlierf - 
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Hamminkeln 
 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Stadt 
Hamminkeln und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Hamminkeln hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2014 gem. § 96 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach erfolgter 
Jahresabschlussprüfung aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses folgende Beschlüsse gefasst: 
a. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses für das Haus-

haltsjahr 2011 durch die Fachdienste Rechnungsprüfung einstimmig zur Kenntnis. 
b. Der Jahresabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2011 wird in der vom 

Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 08.05.2014 testierten Fas-
sung mit einer Bilanzsumme von 151.381.009,97 € festgestellt. 

c. Der Rat beschließt einstimmig gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW den Jahresfehl-
betrag in Höhe von 1.466.007,97 € durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
lage auszugleichen. 

d. Dem Bürgermeister wird durch die Ratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2011 ein-
stimmig Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 
 

2. Der vom Rat der Stadt Hamminkeln festgestellte Jahresabschluss 2011 und Lagebe-
richt sind gem. § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungs-
behörde mit Schreiben vom 16.05.2014 angezeigt worden, und von diesem mit 
Schreiben vom 11.06.14  zur Kenntnis genommen worden. 

 

3. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 
 
Gesamtergebnisrechnung:  - 1.466.007,97 € 
Gesamtfinanzrechnung: 8.183.557,18 € 
Höhe der Ausgleichsrücklage nach Ergebnisverwendung: 8.658.598,21 € 
 
 

4. Bilanz zum 31.12.2011: 
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5. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 und der Lagebericht der Stadt 
Hamminkeln wurden von den Fachdiensten Rechnungsprüfung geprüft. Die Buchfüh-
rung, die Inventur und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtli-
chen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürger-
meisters. Die Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Hamminkeln 
ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss sowie über den zusammengefassten Lagebericht, unter Einbeziehung 
der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände, abzugeben. 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach § 101 GO NRW und in Anlehnung 
an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens- 
und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage, wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. 

 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätig-
keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Hamminkeln sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich fest-
gelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Ergebnis-/Finanzrechnung 
und Lagebericht beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze, der 
wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters und die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hamminkeln ist der Auffassung, dass 
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

 
Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. 

 
Der vorstehende Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften erstattet. 

 
Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2011 den gesetzli-
chen Vorschriften und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Stadt Hamminkeln. 
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Der zusammengefasste Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss 
2011, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Stadt Hamminkeln und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

 
Hamminkeln, den 08.05.2014 
 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Hamminkeln 
 
Dieter Genterzewsky 
 
 
 
 
 

6. Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 
31.12.2011 
 
Der vom Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 15.05.2014 festgestellte 
Jahresabschluss 2011 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt 
gemacht. 
Der Jahresabschluss - bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, 
den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang-, der Lagebericht sowie der volle 
Wortlaut des Bestätigungsvermerkes liegen gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW ab sofort 
im Rathaus Hamminkeln, Brüner Straße 9, während der Dienststunden bis zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses 2012 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 

Hamminkeln, den 12.06.2014 
 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Schlierf 
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E i n z i e h u n g 

 
 
eines Abschnitts der Straße „Lankernbrok“ in der Gemarkung Dingden Flur 14 Teilflä-
che aus Flurstück 42 
 
 
Es ist beabsichtigt, eine Teilfläche von etwa 1.100 qm des Grundstücks Gemarkung Dingden 
Flur 14 Flurstück 42, Lankernbrok in Dingden, als öffentliche Verkehrsfläche einzuziehen, da 
dieses Teilstück im Wesentlichen als Zuwegung zum Anwesen Liederner Straße 13 in 
Dingden genutzt wird und die weitere öffentliche Nutzung der Straße Lankernbrok durch die 
zusätzliche, etwa 150 m weiter nördlich gelegene Anbindung an die Liederner Straße über 
das stadteigene Grundstück Gemarkung Dingden Flur 14 Flurstück 25 gewährleistet ist. 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - 
StrWG NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.1995 (GV. NRW. 1995 S. 
1028/ SGV NRW 91) in der zur Zeit gültigen Fassung wird die Absicht der Einziehung hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ein Lageplan, aus dem die einzuziehende Wegefläche ersichtlich ist, liegt vom Tage der Be-
kanntmachung an für drei Monate bei der Stadtverwaltung Hamminkeln, Fachdienste 61 – 
Bauleitplanung, Zimmer 202, Brüner Straße 9 in 46499 Hamminkeln, während der Dienstzeit 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während dieser Zeit können gegen die beabsichtigte 
Einziehung Einwendungen bei der Stadtverwaltung Hamminkeln schriftlich eingereicht oder 
zur Niederschrift erhoben werden. 
 
 
Hamminkeln, 17.06.2014 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
 
 
 
-Schlierf- 
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Lageplan teilweise Einziehung Lankernbrok: 
 

 


